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XXI . Polizeiliche Verordnungen und

Bekanntmachungen .

— —

J. Geſundheitspolizeiliches Reglement für die Bad⸗

anſtalten in Baden .

Wer zur Benutzung eines Theils der warmen Mineralquellen
in Baden berechtigt iſt , hat die Verpflichtung , ſeiner Anſtalt eine

Einrichtung zu geben , wie ſie erforderlich iſt , damit die Badgäſte

ihren Zweck , „Wiederherſtellung der Geſundheit, “ ſo vollſtändig
als möglich erreichen .

Jeder Badhausbeſitzer , der darauf Anſpruch machen will , daß

ſeine Bäder zu den Bädern erſten Rangs gerechnet werden , hat

ſich nach folgenden Anordnungen zu richten :

1) Von den Badekabineten .

Die Badekabinete ſollen gehörig hoch , geräumig und hell ſeyn .
Sowohl die Beſitzer älterer Badehäuſer , welche , ſo weit es die
Lokalität erlaubt , in dieſer Hinſicht eine zweckmäßigere Einrich —
tung zu treffen ſich beſtreben werden , als die Erbauer neuer Bade —
häuſer , haben ſich , was dieſen Gegenſtand betrifft , ganz nach der

Anleitung des Badearztes und desbetreffenden Staatsbaumeiſters
zu benehmen .

2) Von den Badewannen .

Die Badewannen ſollen aus Marmor , aus Traß , oder aus
Kupfer verfertigt werden , theilweiſe können auch noch hölzerne
Badewannen mit Copalfirniß überzogen , ferner benutzt werden .
Sie ſollen ſich zur Hälfte unter , zur Hälfte über dem Boden
befinden , und von drei Seiten frei ſtehen .

3) Von den Leitungsröhren .

Die Röhren , durch welche das Waſſer in die Badewannen ge—
leitet wird , ſollen in einer Weiſe angebracht werden , daß die

Leitung im Badekabinet nicht ſichtbar iſt . Sie ſollen aus Blei
oder Zink , die an denſelben befindlichen Hahnen aber aus Meſſing
verfertigt ſeyn .
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4) Von den Douche - Apparaten .

In jedem Badehauſe ſollen 4 bis 6 vollſtändige Douche - Apparate ,

welche vom Bade - Arzte näher bezeichnet werden , vorhanden ſeyn .

Neben oder vor den Cabineten , in welchen Douche - Bäder genom —
men werden , ſoll ſich , wenn immer möglich , ein Ankleide - Zimmer
befinden .

5) Von den erforderlichen Requiſiten in den Badekabineten .

In jedem Badekabinet ſoll ſich ein gutbeſchaffener Thermometer

mit der Reaumur ' ſchen Scala , 2 vis 3 Seſſel , ein Nachttiſch ,
ein Spiegel und eine Rahme zum Aufhängen der Kleider be—

finden ; der Boden ſoll mit einem wollenen Teppich belegt ſeyn .

An Leintüchern , Handtüchern und Servietten zum Abtrocknen ſoll

es nie fehlen ; ſie müſſen ſich in vollkommen reinem Zuſtande be⸗

finden und auf Verlangen der Badegäſte auf dem Trockenkorb

erwärmt werden .

6) Von der Reinlichkeit und Ordnung in den Badekabineten .

Nach jedem Bad muß das Badwaſſer abgelaſſen , die Badewanne

ſorgfältig mittelſt Bürſte und Schwamm auf der ganzen innern

Fläche gereinigt und dann mit Waſſer ausgeſchwenkt werden . Die

Wanne muß hiernach leer ſtehen bleiben , bis ein anderer Bade⸗

gaſt ſich deren bedienen will .

7) Von dem zur Bereitung der Bäder und zur Bedienung der

Badegäſte erforderlichen Perſonal .

In jeder Bade⸗Anſtalt muß ein Badmeiſter angeſtellt werden ,

welcher für die richtige Bereitung der Bäder und für die pünkt⸗

liche Applikation der Douche verantwortlich iſt , und über das

übrige dienende Perſonal in derſelben die Aufſicht führt .

Der Bademeiſter ſoll ein Mann von Bildung ſeyn , der auch

der franzöſiſchen Sprache kundig iſt . Er hat übrigens bei der

Beaufſichtigung und Leitung der Anſtalt auch noch eine gewiſſe
Zahl von Badekabineten , beſonders von denjenigen , in welchen

ſich Douche⸗Apparate befinden , zur alleinigen Beſorgung zu über⸗

nehmen .
Außer dem Bademeiſter ſind ſo viele männliche und weibliche

Individuen anzuſtellen , daß , den Bademeiſter mit eingerechnet ,

je für 6 bis 7 Cabinete ſtets eines zur Bereitung der Bäder

und zur Bedienung der Badegäſte vorhanden iſt , und daß weder
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an männlicher , noch an weiblicher Bedienung je Mangel ſeyn

kann .
Sämmtliche angeſtellte Individuen müſſen mit Bereitung der

Bäder vom verlangten Wärmegrad , mit Applicirung der ver—

ſchiedenen Arten von Douche , mit dem Abtrocknen , Bürſten und

Reiben nach dem Bade gehörig bekannt , reinlich und anſtändig

gekleidet ſeyn , das Prädikat eines ſittlichen Lebenswandels haben ,

und einer guten Geſundheit genieſen . Es darf daher kein Bad⸗

inhaber ein Individuum anſtellen , ohne daß daf elbe vom Bade⸗

arzt geprüft und tüchtig befunden worden iſt.
Das dienende Perſonal ſoll für größte Reinlichkeit in den

Badkabineten Sorge tragen , beſonders den Boden in denſelben
ſtets rein halten , ſich gegen die Badegäſte höflich und freundlich
benehmen , jeder billigen Anforderung derſelben entſprechen , und

die ihnen , wenn ſie täglich baden , einmal beſtimmte Stunde

regelmäßig einhalten . Zu letzterem Zwecke iſt ein Buch zu führen ,

in welches ſich die täglich badenden Gäſte , unter Beifolgung der

muthmaßlichen Zeit ihres Aufenthaltes und der von ihnen zum

Baden gewählten Stunde , einſchreiben .
Ohne ausdrückliche ſchriftliche ärztliche Anordnung darf Niemand

länger als eine Stunde im Bade verweilen , weßhalb im Cor—
ridor eine Wanduhr mit Glockenſchlag aufzuhängen iſt ; eben ſo

darf ohne ärztliche Anordnung kein Bad von höherer Temperatur
als von höchſtens 2755 Reaumur gegeben werden . Sollte das Kenntn

dienende Perſonal den Badegäſten zu Beſchwerden irgend einer meinde

Art Veranlaſſung geben , ſo ſind dieſe zuerſt bei dem Badeigen⸗ llachen

thümer und wenn von dieſem nicht ſogleich Abhülfe erfolgen wenduf

ſollte , bei dem Badearzte anzubringen , welch Letzterer dieſelbe gemeint
dann durch Ermahnung , Warnung oder Zurechtweiſung ſelbſt Cicherh

zu erledigen , oder dem Bezirksamte zur Unterſuchung und Be —

ſtrafung der Schuldigen die Anzeige davon zu machen hat .

8) Von der Bereitung gemiſchter Bäder .

Verlangt ein Badegaſt Bäder aus Mineral - Waſſer mit einem

gewiſſen Theile Flußwaſſer gemiſcht , ſo müſſen dieſe pflichtmäßig
nach der Vorſchrift bereitet werden ; es ſoll daher jeder Bad⸗
eigenthümer ſtets eine zureichende Quantität Flußwaſſer im Hauſe
vorräthig haben .
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Il. Widerſetzlichkeit gegen die Gendarmerie betr .

Das großh . Miniſterium des Innern hat aus den tabellariſchen
Ueberſichten über die Dienſtthätigkeit der Gendarmerie , ſo wie aus
den jeweiligen Meldungen des Korps - Commando ' s der Gendarmerie ,
wahrgenommen , daß die Verſuche , die Gendarmerie durch Dro —
hungen , Schimpfreden , und ſelbſt durch thätliche Angriffe und

Widerſetzlichkeiten in der Ausübung ihrer Dienſtpflichten zu hin —
dern , allerwärts im Lande nicht ſelten vorkommen , namentlich
aber ſollen ſolche ſtrafbaren Exeeſſe häufig durch das Einſchreiten
der Gendarmerie gegen das ſogenannte Ueberſitzen in den Wirths —
häuſern und durch ihre Nachtpatrouillen hervorgerufen werden .

Das großh . Miniſterium des Innern hat für zweckmäßig ge—
funden , mit hohem Erlaß v. 9. d. M. , Nro . 10180 anzuordnen ,
daß die Bürgermeiſter ſolcher Landorte , und je nach Gutfinden

auch ſolcher kleinen Städte , in welchen ein Geiſt der Widerſetz —
lichkeit vorwaltet , durch die Bezirksämter angewieſen werden ,
allfährlich zweimal die vier erſten Artikel des Geſetzes über die

Widerſetzlichkeit gegen die öffentliche Gewalt vom 28. Dezember
1831 ( Regierungsblatt Nro . 4 vom Jahr 183 ) ) öffntlich zu ver —
leſen , und zwar einmal bei Gelegenheit einer Gemeindeverſamm —

lung und ein zweites Mal in Gegenwart der ledigen jungen Leute
der Gemeinde , wozu auch die beurlaubten Soldaten beizuziehen ſind .

Indem großherz . Amt Baden hievon zum weitern Vollzug in

Kenntniß geſetzt wird , beauftragt man daſſelbe zugleich , die Ge—
meinden durch die Bürgermeiſter ausdrücklich darauf aufmerkſam

machen zu laſſen , daß dieß Geſetz auch auf die Gendarmen An—

wendung finde , und die Verleſung dieſes Geſetzes in der wohl —

gemeinten Abſicht geſchehe , vor jedem Exceß gegen dieſe öffentliche
Sicherheits - Mannſchaft ernſtlich zu warnen .

IIl . Das Viehtreiben auf der Landſtraße betr .

Auf hohe Weiſung der großh . Regiecung des Mittelrheinkreiſes

vom 15. v. M. , Nro . 24,437 bringen wir hiermit zur öffentlichen

Kenntniß , daß , in Folge eines Erlaſſes des hochpreißlichen Mi —

niſteriums des Innern vom 27. September d. J . , Nro . 10,305 ,
das Viehtreiben auf den Fußwegen mit der in der Straßen —

Ordnung vom 14. Mai 1810 Z. 17 , gegen das Fahren und

Reiten auf den Fußwegen geſetzten Strafe , gleichfalls belegt
werden ſoll , was die Bürgermeiſter in ihren Gemeinden gehörig

zu verkünden und zu beachten haben . 10
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IV. Den Allmend - und Holzgenuß der Bürger - Wittwen
betreffend .

Das großh . Miniſterium des Innern hat bei der Wahrneh —

mung , daß das bürgerliche Genußrecht der Bürgerwittwen ver—

ſchiedenartig und zwar einerſeits nach Maaßgabe des §. 85 , und
anderſeits nach den §§. 102 und 108 des Gemeindegeſetzes be—
handelt wird , durch hohen Erlaß vom 24. Auguſt l. J . , Nro .
9274 , ſich zur Herbeiführung der nothwendigen Gleichartigkeit
in Erledigung der hier vorkommenden gemeinderechtlichen Fragen
veranlaßt gefunden , nachſtehende Verwaltungsnormen hierüber

zu ertheilen :
Die Berechtigung der Bürgerwittwen zum Holz - und Allmend⸗

genuß iſt , nach §. 1, 5 und 68 des Bürgerrechtsgeſetzes , unbe —
beſtreitbar .

Ueber die Größe ihrer Genußantheile an dem ſchon zu Genuß
vertheilten Allmendgut ſchweigt das Geſetz , indem es nur Be—
ſtimmungen hierüber für den Fall der Vertheilung des ſeither gemein —
ſchaftlich benutzten Allmendgutes zum Genuß unter die Einzelnen ,
oder der Vertheilung zu Eigenthum gibt . Es iſt demnach , in
Uebereinſtimmung mit Abſchn . 4 und 6 des Staatsminiſterial —
Erlaſſes vom 2. Jänner 1833 , Nro . 25, die Berechtigungen zum
Bürgergenuß betreffend , der unbeſtrittene Zuſtand vom 1. Jänner
1831 hierüber nach §. 85 des Geſetzes maaßgebend .

Dieſe Anſicht findet ihre Unterſtützung zugleich im §. 68 des
Bürgerrechtsgeſetzes , wornach der Bürgergenuß der Ehefrau des
bürgerlich Todten ſich nach den Grundſätzen , die für die Wittwe
eines Bürgers gelten , richten ſoll .

Der F. 68 ſetzt alſo voraus , daß für die Wittwen nicht un—
bedingt der einfache Grundſatz des Eintritts in die Rechte ihres
Mannes , ſondern daß ſie für mehrere und verſchiedene Normen
gelten können .

Die §§. 99 , 102 , 106 und 108 unterſtützen dieſe Anſicht nicht
minder , da gerade die Nothwendigkeit einer Beſtimmung über
die Größe der Antheile bei Vertheilung des bisher gemeinſchaft —
lich benutzten Allmendguts unter die Einzelnen zu Eigenthum
oder Genuß der Beweis gibt , daß die Größe der Berechtigung
an dem bereits zu Genuß vertheilten Allmendgute , nach dem Zu—
ſtande vom 1. Jänner 1831 , eine verſchiedenartige in der näm —
lichen Gemeinde ſeyn kann .
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V. Die Vertilgung der Raupen betr .
Nachdem die Vermehrung der Raupen in den letzten Jahren ,

zum großen Nachtheil der Obſtbaumzucht , ungewöhnlicherweiſe
zugenommen hat , ſo ſieht man ſich veranlaßt , die bisher dagegen
angeordneten Polizeivorſchriften wiederholt einzuſchärfen , und
dieſelben in nachſtehender Zuſammenfaſſung allgemein zu publiziren .

§. 1. Alle Obſtbäume , Zierbäume und Geſträuche in Gärten ,
Weinbergen , Feldern und Wieſen ſind zwiſchen dem 15. Novem⸗
ber und 1. Februar von Raupenneſtern zu reinigen und die letz⸗
tern zu vertilgen . Auf die Unterlaſſung dieſer Vorſchrift iſt eine ,
nach Maaßgabe der Zahl der ungereinigten Bäume zu bemeſſende
Strafe von 1 bis 10 fl. geſetzt .

§ 2. Die Grundbeſitzer ſind deßfalls durch die Bürgermeiſter ,
beziehungsweiſe Stabhalter , regelmäßig in der erſten Hälfte des
Monats November zu verſammeln und mündlich aufzufordern .
Bei dieſer Verſammlung hat der Bürgermeiſter zugleich die ihm
ſchon bekannten , oder durch den landwirthſchaftlichen Verein ,
oder die Staatsbehörden mitgetheilten anderweiten Mittel zu einer

zweckmäßigen Vertilgung der Raupen bekannt zu machen , oder

durch anweſende Sachverſtändige vortragen zu laſſen und über

ihre Anwendung Berathung zu pflegen .
In größern Städten kann dieſe Verſammlung unterbleiben

und die Bekanntmachung und Belehrung durch die Wochenblätter
geſchehen .

Vor dem 15. Jänner geſch ieht eine wiederholte Aufforderung
durch die Bürgermeiſter und zwar diesmal unter dem Bedrohen ,
daß die unterlaſſene Reinigung nach Ablauf des 1. Februars mit
der ordnungsmäßigen Strafe belegt wird .

§. 3. Zwiſchen dem 1. und 5. Februar hat der Ortsvorgeſetzte
eine Nachſchau in der Gemeindegemarkung , unter Zuzug eines

Gemeinderathsmitgliedes und des Feldhüters , vorzunehmen , oder
durch zwei Feldgerichtsmitglieder und den Letztern vornehmen zu
laſſen . Die Beſitzer der von den Raupenneſtern nicht gereinigten
Bäume ſind dabei , unter Angabe des betreffenden Grundſtücks ,
aufzunehmen , und ſofort von dem Bürgermeiſter mit der Ord —

nungsſtrafe zu belegen . Zugleich iſt denſelben eine letzte Friſt
bis zum 15. Februar zur Reinigung unter dem Bedrohen anzu —
beraumen , daß nach fruchtloſem Ablauf derſelben die Reinigung
auf ihre Koſten vorgenommen werden ſoll .

§. 4. Die Nachviſitation hat zwiſchen dem 15. und 20. Februar
auf Koſten der Säumigen zu geſchehen , und es iſt nach Erfund



ſogleich die erforderliche Reinigung anzuordnen , und der Koſten —

betrag auf dem Zwangswege einzuziehen .
§. 5. Die Bürgermeiſter und Stabhalter ſind für die genaue

Einhaltung dieſer Anordnung verantwortlich , und haben den

Vollzug unfehlbar bis zum 20. Februar ihren vorgeſetzten Bezirks —
ämtern , unter Vorlage eines Auszugs aus dem Strafregiſter ,
anzuzeigen .

§. 6. Die Bezirksämter ſind beauftragt , die Bürgermeiſter
und Stabhalter in der erſten Hälfte des Monnts November und

Januar jedesmal an den Vollzug der Anordnungen des §. 2 zu
erinnern .

§. 7. Die Gensdarmerie iſt zur Aufſichtstragung über den

Vollzug dieſer Vorſchriften bei Gelegenheit ihrer Patrouillengänge
anzuweiſen . Sie hat entdeckte Uebertretungen dem Bürgermeiſter
und größere Vernachläſſigung auf ganzen Strecken , oder ſonſt

wahrgenommene Unregelmäßigkeiten , dem Bezirksamte anzuzeigen .
§. 8. Die Kreisregierungen werden den Gegenſtand dieſer

Verordnung im Auge behalten , die geeigneten weitern Inſtrue —
tionen und Belehrungen erlaſſen , und am 1. März jeden Jahres
ſich über das Geſchehene von den Bezirksämtern Bericht erſtatten
laſſen .
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VI. Das Verbot der Tödtung raupenvertilgender
Vögel betr .

Da die Erfahrung gelehrt hat , daß mit der verminderten Zahl
der Sing - und anderer kleinerer Vögel die Vermehrung der
Raupen auf eine der Baumzucht höchſt gefährliche Weiſe zuge—
nommen hat , ſo ſieht man ſich veranlaßt , die beſtehenden Ver⸗
bote des Tödtens oder Einfangens aller Arten von hierländiſchen
Singvögeln , ſo wie der ſpecht - , krähen . , ſperling - , und ſchwalben⸗
artigen unnd aller kleinern Waldvögel , inſofern die letztern nicht
zur Jagd gehören , zu erneuern und die Polizeibehörden zur
unnachſichtlichen Erkennung der geſetzlichen Strafe von 15 Kreu —

zern bis 5 Gulden , je nach Maßgabe der Zahl der getödteten
Thiere , in Uebertretungsfällen zu beauftragen .

Gleicher Strafe unterliegt der Feilbieter von derartigen leben⸗
digen oder getödteten Vögeln — und es iſt den lebenden von der

Polizeibehörde ſogleich die Freiheit wieder zu geben .
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Das Polizei - Perſonale , insbeſondere die Feld⸗ , Wald - und
Jagdhüter , ſind zur ſorgfältigſten Aufſichtstragung und Anzeige
der Uebertretungen anzuhalten .

VII. Die Vertilgung der Raupenneſter betr .
Da die anbefohlene Vertilgung der Raupenneſter am vollſtän —

digſten und mit der geringſten Beſchädigung der Bäume mittelſt
einer an längeren oder kürzeren Stangen befeſtigten Raupenſcheere
vollzogen werden kann , der hiefür erforderliche Aufwand von
1 fl. 36 kr. aber manchem Baumbeſitzer läſtig fällt , und die Ge—
meinden ſomit auch hierin , wie es bereits bei den Mäuſe - Ver —
tilgungs - Werkzeugen der Fall war , eine ſchätzbare Gelegenheit
ſinden , ihren Gemeinde - Angehörigen zu Hülfe zu kommen ; ſo
werden die großh . Ober - und Bezirksämter aufgefordert , dahin
zu wirken , daß die Gemeinden mehrere Stücke ſolcher Werkzeuge
zum Ausleihen an ihre dürftigeren Gemeinde - Angehörigen anſchaffen .

VII . Die ausländiſchen Scheidemünzen betr .
Man ſieht ſich veranlaßt , den höchſten Staatsminiſterial - Erlaß

vom 16. November 1837 , Rgolt . Nro . 46 , wornach ſämmtliche
ausländiſche Scheidemünzen , welche nicht das königl . baieriſche ,
königl . würtembergiſche , großherz , heſſiſche , herz. naſſauiſche und
Stadt frankfurter Gepräg an ſich tragen , und zwar die Sechs —
kreuzerſtücke auf 4 Kreuzer , die Dreikreuzerſtücke auf 2 Kreuzer ,
und die Sachſen - Coburger und Hildburghauſer Dreikreuzerſtücke
ausnahmsweiſe auf 1 / Kreuzer herabgeſetzt worden ſind , zur ge—
nauen Beachtung um ſo mehr in Erinnerung zu bringen , da
eine Menge derartiger Münzen in neueſter Zeit wieder curſirt .

— — — ο — —

XXII . Verzeichniß der hier erſcheinen⸗
den öffentlichen Blätter .

1) Das Wochenblatt

Für die großherz . Städte Baden und Bühl erſcheint jede Woche
zweimal , und wird jeden Mittwoch und Samſtag Morgen aus —
gegeben .

Das Abonnement iſt für das ganze Jahr 2 fl. —kr .
Für eine einzelne Nummer . . . = , 4 kr .
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